MARKT TEISENDORF

Niederschrift Gber die 6ffentliche
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

Sitzungsdatum: Montag, 19.01.2026

Beginn: 17:00 Uhr

Ende 18:15 Uhr

Ort: Sitzungssaal des Rathauses Teisendorf, Zimmer
201

ANWESENHEITSLISTE

Erster Blrgermeister

Gasser, Thomas

Ausschussmitglieder

Putzhammer, Markus
Rauscher, Johann
Spiegelsperger, Matthias
Stadler, Alois

Stutz, Sabrina

2. Stellvertreter

Gasser, Fritz

Schriftfihrerin

Baumgartner, Marianna

Abwesende und entschuldigte Personen:

Ausschussmitglieder
Reitschuh, Bernhard
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TAGESORDNUNG

Offentliche Sitzung

1 Genehmigung des Protokolls der 6ffentlichen Sitzung vom 08.12.2025
2 Bauleitplanung Saaldorf-Surheim; Bebebauungsplan Sillersdorf 8. Anderung;  LBA/069/2025
3 Bauleitplanung Saaldorf-Surheim; 23. Anderung des Flachennutzungsplans;  LBA/068/2025
4 Bauleitplanung Markt Teisendorf; Klarstellungssatzung Stegreuth; LBA/070/2025
5 Bauleitplanung Markt Teisendorf, Einbeziehungssatzung Weildorf Sid; LBA/007/2026
6 Bauleitplanung Markt Teisendorf, 1. Anderung Bebauungsplan RoRRdorf West; LBA/001/2026
7 Antrag auf Vorbescheid zum Anbau an das bestehende Wohnhaus mit Erwei- LBA/002/2026
terung auf zwei Wohneinheiten und Neubau einer Doppelgarage in Holzfeld
Ruckstetten;
8 Antrag auf Vorbescheid zum Teilriickbau und Ersatzneubau des Wohngebau- LBA/005/2026
des in Schwarzenberg Neukirchen
9 Bauantrag zum Anbau und Erweiterung des bestehenden Stallgebaudes um LBA/003/2026
Freiauslauf, Krankenbox, und Trockensteher-Bereich fur mehr Tierwohl in
RoRdorf;

10 Bauantrag auf Errichtung eines teilweise Uberdachten Wellness - Freizeitbe- LBA/004/2026
reichs am Dechantshof Teisendorf

11  Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung einer Garage Am Staufenblick LBA/008/2026
Ruckstetten

12 Bekanntgaben, Wiinsche und Antrage
12.1 Beschilderung Busbucht Poststr./ Lindenallee
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Erster Burgermeister Thomas Gasser eréffnet um 17:00 Uhr die offentliche Sitzung des Bau- und
Umweltausschusses, begrif3t alle Anwesenden und stellt die ordnungsgeméf3e Ladung und Be-
schlussfahigkeit des Bau- und Umweltausschusses fest.

Die Tagesordnung wird um folgenden Tagesordnungspunkt erganzt:
Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung einer Garage am Staufenblick Rickstetten

Beschluss:
Far. 7 Gegen: 0 Anwesend: 7
OFFENTLICHE SITZUNG
1 Genehmigung des Protokolls der 6ffentlichen Sitzung vom 08.12.2025

Die Niederschrift Uber die 6ffentliche Sitzung vom 08.12.2025 wurde allen Mitgliedern zugestellt.
Einwendungen gegen die Niederschrift werden nicht erhoben. Die Niederschrift ist somit nach Art.
54 Abs. 2 GO genehmigt.

2 Bauleitplanung Saaldorf-Surheim; Bebebauungsplan Sillersdorf 8.
Anderung;
Beteiligung als Nachbargemeinde

Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Saaldorf Surheim hat in der Sitzung am 3.6.2025
beschlossen, den Bebauungsplan ,Sillersdorf‘ zu dndern. Ziel der Anderung ist es in dem groRten-
teils bereits bebauten Areal eine Nachverdichtung zu ermdglichen und dabei die prdgenden Grin-
flachen im Ort zu erhalten. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 a
BauGB ohne Durchfiihrung einer Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB geéndert.

Durch die Anderung des Bebauungsplans sind Belange des Marktes Teisendorf nicht berihrt.
Beschluss:
Belange des Markt Teisendorfs sind nicht beriihrt.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0 Anwesend: 7

3 Bauleitplanung Saaldorf-Surheim; 23. Anderung des Flachennut-
zungsplans;
Beteiligung als Nachbargemeinde

Der Gemeinderat der Gemeinde Saaldorf- Surheim hat in der Sitzung am 16. Januar 2025 gemali}
82 Abs. 1 BauGB beschlossen, den Flachennutzungsplan im Bereich von Surheim zu andern.
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Ziel der Anderung ist es durch die Anderung des Flachennutzungsplans und die parallele Neuauf-
stellung des Bebauungsplans ,,Surheim Sudost* mehr Rechtssicherheit flr die Grundstlickseigen-
tumer und potenziellen Bauherren zu erreichen.

Durch die Anderung des Flachennutzungsplans sind Belange des Marktes Teisendorfs nicht be-
troffen.

Beschluss:
Belange des Marktes Teisendorfs sind nicht betroffen.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0 Anwesend: 7

4 Bauleitplanung Markt Teisendorf; Klarstellungssatzung Stegreuth;
Satzungshbeschluss

Im Ortsteil Stegreuth ist die Errichtung eines Einfamilienhauses geplant. Der beabsichtigte Bereich
fur die Errichtung des Geb&audes befindet sich im Ubergang vom Innen- zum Auf3enbereich. Zur
konkreten Beurteilung des Gebietscharakters ist der Erlass einer Klarstellungssatzung notwendig.

Durch das Planungsburo Planquadrat Fritsche GmbH wurde ein Entwurf der Satzung vorbereitet.
Der Geltungsbereich bzw. der Satzungsentwurf wurde vorab mit dem Landratsamt Berchtesgade-
ner Land abgestimmt.

Der Geltungsbereich der Klarstellungssatzung betrifft den 6stlichen Bereich des Ortsteils Steg-
reuth, und grenzt im sldlichen Bereich an eine bestehende Einbeziehungssatzung an. Innerhalb
des Geltungsbereichs der Klarstellungssatzung sind Bauvorhaben gemalid § 34 BauGB zu beurtei-
len.

Beschluss:
Der Bau- und Umweltausschuss beschliefl3t die Klarstellungssatzung ,Stegreuth Ost* in der Fas-
sung vom 27.08.2025 als Satzung.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0 Anwesend: 7

5 Bauleitplanung Markt Teisendorf, Einbeziehungssatzung Weildorf
Sad;
Abwéagung der wéhrend der 6ffentlichen Auslegung und Beteiligung
der Behorden eingegangenen Stellungnahmen mit Satzungsbe-
schluss

In der Zeit vom 07.10. bis 10.11.2025 wurde fiur die Einbeziehungssatzung Weildorf Std die 6ffent-
liche Auslegung und die Beteiligung der Behtrden und Tréger offentlicher Belange durchgefihrt.

Beteiligung der Offentlichkeit
Wahrend der Zeit der 6ffentlichen Auslegung sind keine Stellungnahmen eingegangen.

Beteiligung der Behdrden und Tréager offentlicher Belange

Folgende Behdrden haben keine Stellungnahme abgegeben:

Amt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Amt fur landliche Entwicklung, Bauernverband
Traunstein, Bayerisches Landesamt fur Umwelt, Bayernwerk ToB, Feuerwehr Teisendorf, Ge-
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meinde Saaldorf-Surheim, Luftamt Stdbayern, Polizei Freilassing, Oberfinanzdirektion Miinchen
Landesbauabteilung, Bauleitplanung Telekom, Traunstein Rettungsleitstelle, Wasserwirtschaftsamt
Traunstein, Wirtschaftsférdergesellschaft BGL.

Folgende Behdrden haben eine Stellungnahme abgegeben, die keiner Abwagung bediirfen:

AELF Traunstein Forsten vom 10.10.2025, AELF Traunstein Landwirtschaft vom 14.10.2025,
BUND Naturschutz Berchtesgadener Land vom 13.10.2025, Energienetze Bayern vom
07.10.2025, Industrie- und Handelskammer vom 09.10.2025, Regionaler Planungsverband Sud-
ostoberbayern vom 04.11.2022, Staatliches Bauamt Traunstein vom 27.10.2025.

Folgende Behérden haben eine Stellungnahme abgegeben, die einer Abwagung bedirfen:
Bayerisches Landesamt fir Denkmalpflege vom 16.10.2025

Wir bedanken uns fur die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei kiinftigen
Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Ak-
tenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt fir Denkmal-
pflege, als Trager offentlicher Belange, wie folgt Stellung:

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:

Soweit aus den vorliegenden Unterlagen ersichtlich, bestehen von Seiten der Bau- und Kunst-
denkmalpflege gegen die oben genannte Planung keine grundsatzlichen Einwendungen.

In der unmittelbaren Nahe des Planungsgebiets befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand
jedoch folgende Bau- und Kunstdenkmaler:

- D-1-72-134-230: Bildstock, syn. Bildsaule, syn. Bildhduschen, syn. Ehrensaule

- D-1-72-134-205: Turgewéande, aus Hogler Sandstein, bez. 1862.

- D-1-72-134-209: Ehem. Bauernhaus mit Widerkehr, zweigeschossiger verputzter Wohnteil mit
Kniestock, Flachesatteldach und Hochlaube, Sandsteinportal bez. 1837.

- D-1-72-134-203: Kath. Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt, spéatgotischer Saalbau mit polygonalem
Chorschluss, angefugter Sakristei mit Vorhalle und Kapelle sowie Westturm, 1429, Welsche Hau-
be mit Zwiebellaterne 1765; mit Ausstattung.

- D-1-72-134-207: Wohnteil des Bauernhauses, zweigeschossiger unverputzter Bruchsteinbau mit
Flachsatteldach, Kniestock und Hochlaube, bez. 1825, Umbau bez. 1844.

Zwischen den o.g. Baudenkmalern und den neu geplanten baulichen Anlagen besteht wegen wei-
terer Nachbarbebauung oder der geplanten Eingriinung des Planungsgebiets keine direkte Sicht-
beziehung. Die bereits erfolgte nachrichtliche Erwdhnung der Baudenkmaler und ihre Kennzeich-
nung im zugehoérigen Planwerk mit den entsprechenden Hinweisen zu den geltenden Schutzbe-
stimmungen sind ausreichend.

Fur jede Art von Verdnderungen an diesen Denkmaélern und in ihrem N&hebereich gelten die Best-
immungen der Art. 4-6 BayDSchG. Das Bayerische Landesamt fir Denkmalpflege ist bei allen
Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs- sowie Erlaubnisverfahren nach Art. 6 BayDSchG und bei allen
baurechtlichen Genehmigungsverfahren, von denen Baudenkmaler/Ensembles unmittelbar oder in
ihrem Nahebereich betroffen sind, zu beteiligen.

Bodendenkmalpflegerische Belange:

In unmittelbarer N&he zu oben genanntem Planungsgebiet befindet sich das Bodendenkmal D-1-
8143-0088, Villa rustica der romischen Kaiserzeit. Da die Ausmalie des Siedlungsareals sowie die
zugehdorige Infrastruktur zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt sind, sind im direkten Umfeld weitere
bisher unbekannte Bodendenkmaler zu vermuten.

Eine Orientierungshilfe zum derzeit bekannten Denkmalbestand bietet der 6ffentlich unter
http://www.denkmal.bayern.de zugéngliche Bayerische Denkmal-Atlas.

Darliber hinaus stehen die digitalen Denkmaldaten fir Fachanwender als Web Map Service
(WMS) zur Verfugung und kénnen so in lokale Geoinformationssysteme eingebunden werden. Die
URL dieses Geowebdienstes lautet: https://geoservices.bayern.de/od/wms/gdi/vl/denkmal

Bitte beachten Sie, dass es sich bei 0.g. URL nicht um eine Internetseite handelt, sondern um eine
Schnittstelle, die den Einsatz entsprechender Software erfordert. Bodendenkmaler sind gem. Art. 1
BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. Der ungestorte Erhalt dieser Denkma-
ler vor Ort besitzt Prioritat. Weitere Planungsschritte sollen diesen Aspekt beriicksichtigen und
Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Mindestmald beschréanken.

Nach 8 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane insbesondere die Belange
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des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die erhaltenswerten Ortsteile, Straf3en und
Platze von geschichtlicher, kiinstlerischer oder stadtebaulicher Bedeutung zu bertcksichtigen.
Gem. Art. 3 BayDSchG nehmen Gemeinden, vor allem im Rahmen der Bauleitplanung auf die Be-
lange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, angemessen Ricksicht. Art. 83, Abs. 1 BV
gilt entsprechend. Die genannten Bodendenkmaler sind nachrichtlich in der markierten Ausdeh-
nung in den Bebauungsplan zu Gbernehmen, in der Begriindung aufzufiihren sowie auf die beson-
deren Schutzbestimmungen hinzuweisen (gem. 8 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB) und im zugehdrigen
Kartenmaterial ihre Lage und Ausdehnung zu kennzeichnen (Anlage PlanZV, Nr. 14.2-3).
Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit Belangen der Bodendenkmal-
pflege entnehmen Sie auch bitte der Broschire ,Bodendenkmaler in Bayern. Hinweise flr die
kommunale Bauleitplanung.*
(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpflege/lkommunale_ba
uleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf)

Wir bitten Sie, folgenden Text in den Festsetzungen, auf dem Lageplan und ggf. in den Umweltbe-
richt zu Gbernehmen:

Fur Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtli-
che Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigensténdigen Erlaubnisver-
fahren bei der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehorde zu beantragen ist.

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren wird das BLfD die fachlichen Belange der Bodendenk-
malpflege formulieren.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Im Falle einer Erlaubniserteilung tberpriift das BLfD nach vorheriger Abstimmung die Denkmal-
vermutung durch eine arch&ologisch qualifizierte Voruntersuchung bzw. eine qualifizierte Beglei-
tung des Oberbodenabtrags fur private Vorhabentrager, die die Voraussetzungen des § 13 BGB
(Verbrauchereigenschaft) erfillen, sowie fir Kommunen. Informationen hierzu finden Sie unter:
200526_blfd_denkmalvermutung_flyer.pdf (bayern.de)

- Sollte nach Abwagung aller Belange keine Mdglichkeit bestehen, Bodeneingriffe durch Umpla-
nung vollstandig oder in gro3en Teilen zu vermeiden, muss im Anschluss an die Denkmalfeststel-
lung durch das BLfD eine vorherige wissenschaftliche Untersuchung, Bergung und Dokumentation
(d. h. Ausgrabung) im Auftrag der Vorhabentrager durchgefiihrt werden. Zur Kostentragung ver-
weisen wir auf Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023.

- Archéologische Ausgrabungen kénnen abhéngig von Art und Umfang der Bodendenkmaler einen
erheblichen Umfang annehmen und miuissen friihzeitig geplant werden. Hierbei sind Vor- und
Nachbereitung aller erforderlichen wissenschaftlichen Untersuchungen zu berlicksichtigen. Die
aktuellen fachlichen Grundlagen fir Durchfiihrung und Dokumentation archéologischer Ausgra-
bungen finden Sie unter

https://www.blfd.bayern.de/mam/information _und_service/fachanwender/dokuvorgaben_april 202
0.pdf.

Die Untere Denkmalschutzbehérde erhalt dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um Kenntnis-
nahme. Fur allgemeine Ruickfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung ste-
hen wir selbstverstandlich gerne zur Verfligung.

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege betref-
fen, richten Sie ggf. direkt an den fir Sie zustandigen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmal-
pflege (www.blfd.bayern.de).

Abwé&gung Markt Teisendorf:

Die Hinweise im Plan zu den Baudenkmalern sind ausreichend.

In Bezug auf Bodendenkmaler ist der bisherige Hinweis im Plan durch folgenden Hinweis zu erset-
zen: ,Fur Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung ist eine
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenstandi-
gen Erlaubnisverfahren bei der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist.”
Die Begriindung ist ebenfalls entsprechend anzupassen.

Brandschutzdienststelle LRA BGL vom 28.10.2025
zur im Betreff genannten Angelegenheit wird wie folgt fachtechnisch Stellung genommen. Als Un-
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terlagen standen mir die Ihrerseits per E-Mail Gbersandten Dateien zur Verfigung. Die ortlich zu-
standige Feuerwehr Weildorf kann das Plangebiet (weiterhin) innerhalb der 10- mindtigen Hilfsfrist
gemal der Vollzugsbekanntmachung 1.2 zu Art. 1 ,Aufgaben der Gemeinden® des Bayerischen
Feuerwehrgesetzes erreichen. Bei den weiteren Planungen zu den ErschlieBungen ist die bau-
rechtlich eingefuhrte ,Richtlinie Flachen fur die Feuerwehr® in Verbindung mit Art. 5 (1) BayBO zu
beachten. Die Wasserversorgung wird vermutlich auf Grund des Baubestandes ausreichend sein.
Dies bitte ich eigenverantwortlich zu beurteilen. Sofern die vorgenannten Punkte im weiteren Ver-
fahren beachtet werden, ist keine erneute Beteiligung bei geringfligigen Plananderungen notwen-
dig.

Abwagung Markt Teisendorf
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen und entsprechend beachtet.

Handwerkskammer fur Minchen und Oberbayern vom 07.10.2025

die Handwerkskammer fiir Miinchen und Oberbayern bedankt sich fir die Beteiligung an o.g. Bau-
leitverfahren der Marktgemeinde Teisendorf. Mit Aufstellung der Einbeziehungssatzung soll eine
Umnutzung bisheriger landwirtschaftlicher Gebaude sowie eine mafdvolle bauliche Erweiterung
ermdglicht werden. Wir begriRen hierbei das Ziel, die im Satzungsbereich dorflich gepragte Struk-
tur zu erhalten und unter Berlcksichtigung der benachbarten landwirtschaftlichen Betriebe eine
mafvolle bauliche Entwicklung sowohl der Handwerksbetriebe als auch der Wohnnutzung zu er-
reichen.

Von unserer Seite bestehen prinzipiell keine Einwande. Vorsorglich mochten wir dennoch darauf
hinweisen, dass sich angrenzend an das Satzungsgebiet Handwerksbetriebe befinden, die in ih-
rem ordnungsgemalen Betriebsablauf von den neuen Festsetzungen nicht eingeschrankt oder
gefahrdet werden durfen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die von dem Betrieb ausgehenden
betriebsublichen Emissionen (Larm, Geruch, etc.) sowie im Hinblick auf Ihre Entwicklungs- und
Erweiterungsmoglichkeiten. Im Zuge der Umnutzungen sollte deshalb sichergestellt werden, dass
sich kunftig keine negativen Auswirkungen fur bestehende Betriebe in der baulichen Umgebung
ergeben.

Abwéagung Markt Teisendorf

Prinzipiell bestehen keine Einwénde. Innerhalb des bestehenden Ortsteiles befinden sich im Nah-
bereich eine Backerei ein Lohnunternehmen und ein Metallbaubetrieb. Eine Beeintrachtigung die-
ser Betriebe infolge der Einbeziehungssatzung oder der geplanten Umnutzung wird nicht beftirch-
tet.

Landratsamt BGL vom 05.11.2025

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regel-
fall in der Abwagung nicht Uberwunden werden kénnen (z.B. Landschaft oder Wasserschutzge-
bietsverordnungen):

Einwendungen (AB-322 Wasserrecht)

Einer Bebauungsplanung muss im Sinne der Konfliktbewéltigung eine ErschlieBungskonzeption
zugrunde liegen, nach der das im Planungsgebiet anfallende Schmutz und Niederschlagswasser
so beseitigt werden kann, dass Gesundheit und Eigentum der Planbetroffenen diesseits und jen-
seits der Plangrenzen keinen Schaden nehmen und die wasserrechtlichen Anforderungen gewahrt
sind. Auch fir eine Konfliktverlagerung muss im Aufstellungsverfahren ein Kenntnisstand erreicht
werden, nach welchem eine sachgerechte Beurteilung der Mdglichkeit einer nachfolgenden Kon-
fliktbewaltigung maoglich ist.

Bezlglich der Niederschlagswasserbeseitigung wurde im vorliegenden Entwurf des Bebauungs-
plans lediglich angegeben, dass das Niederschlagswasser nach Moaglichkeit vor Ort zu versickern
und die Eignung des Untergrundes zur Versickerung nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu prifen ist. Im Rahmen der baurechtlichen Erschliel3ung ist allerdings bereits im Rah-
men der Bebauungsplanung nachvollziehbar sicherzustellen, dass eine ordnungsgemalie Entwas-
serung stattfinden kann. Dies kann beispielsweise durch Untersuchungen (wie Sickertests oder
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Bodenuntersuchungen) dargestellt werden oder es wird erklart, dass ein Regenwasserkanalan-
schluss geschaffen wird. Sollte der Boden beispielsweise aufgrund eines hohen Lehmgehalts oder
Ahnlichem nicht zur Versickerung des Niederschlagswassers geeignet sein, ist ggf. eine Entwés-
serung Uber einen Regenwasserkanal umzusetzen. Sofern keine Informationen Uber die Sickerfa-
higkeit des Bodens oder einer etwaigen zentralen Einleitung Gber einen Kanal vorliegen, kann kei-
ne sachgerechte Beurteilung der Mdoglichkeit einer nachfolgenden Konfliktbewaltigung erfolgen.
Auch bei Nachverdichtungen ist die Sickerfahigkeit dringend nachzuweisen, da einer groReren
abflusswirksamen Flache weniger sickerfahige Flache gegenlbersteht, wodurch sich die techni-
sche Umsetzbarkeit wesentlich &ndern kann.

Abwagung Markt Teisendorf

Beim vorliegenden Plan handelt es sich um keinen Bebauungsplan, sondern um eine Einbezie-
hungssatzung. Diese legt lediglich fest, welche Bereich in den bebauten Ortsteil einbezogen wer-
den soll bzw. wo kiinftig die die Grenze zwischen Innen- und Aufl3enbereich verlauft. Eine konkrete
Bebauung ist nicht festgesetzt und es kann daher auch nicht konkret beziffert werden, wieviel Nie-
derschlagswasser abgeleitet werden muss.

Der Bereich ist bereits zum Teil bebaut und an die Ortskanalisation im Trennsystem angeschlos-
sen. Das auf dem Rathausweg anfallende Niederschlagswasser wird Uber einen Regenwasserka-
nal abgeleitet. Das Niederschlagswasser von den Privatgrundstiicken wird versickert. Dies ist
auch, sofern technisch maoglich, bei allen kiinftigen Bauten so vorzusehen. Sollte sich im Rahmen
kunftiger Planungen herausstellen, dass eine vollstandige Versickerung nicht realisierbar ist, kann
eine Einleitung in den bestehenden Regenwasserkanal erfolgen. Eine Konfliktverlagerung auf an-
grenzende Grundstticke findet nicht statt.

Der Einwand ist daher zurlickzuweisen. Die Begrindung ist hinsichtlich des bestehenden Regen-
wasserkanals zu erganzen.

O Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zustandigkeit zu dem
0. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und ggf. Rechtsgrundlage

FB 31 Planen, Bauen, Wohnen

Verfahren:

Inhalt:

1. (Verkehrserschliel3ung)

Problematisch ist die mangelhafte VerkehrserschlieBung der Einbeziehungsflache, da der Rat-
hausweg fur den allgemeinen Pkw-Verkehr gesperrt und nur fur Anlieger freigegeben ist. Dies
musste fur eine bauliche Entwicklung nachgebessert werden, zumal hiertiber auch eine Kfz-
Werkstatt angebunden ist.

Abwéagung Markt Teisendorf

Die VerkehrserschlielRung ist durch die bestehenden Anlagen, die ausreichend dimensioniert sind,
gesichert. Insofern ist von einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung auszugehen. Eine Zu-
fahrt zur KFZ-Werkstatt ist auch fur Kunden mdoglich. Sollte sich dennoch herausstellen, dass sich
im Zusammenhang mit der kinftigen Entwicklung im Gebiet der Rathausweg fur den allgemeinen
Verkehr freigegeben werden soll, so ist dies mdglich und kann von der Gemeinde veranlasst wer-
den.

2. (Nutzungssituation des Gewerbebetriebes)

Unklar ist auRerdem die aktuelle und auch die zukiinftige Nutzungssituation des bereits vorhande-
nen Kfz-Betriebes. Ist dieser gebietstypisch? Welche Entwicklungsmaoglichkeiten hat er, um ge-
bietstypisch zu bleiben? Welche Bestandteile des Betriebes und welche Betriebsgeb&ude sind
baurechtlich genehmigt?

Abwaéagung Markt Teisendorf
Die Satzung legt lediglich die Grenze zwischen Innen- und Aul3enbereich fest. Kiinftige Bebauung
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und Nutzung mussen sich einfiigen. Es ist nicht Aufgabe der Satzung festzustellen, welche Anla-
gen bereits genehmigt sind.

In der Begriindung ist bereits dargelegt, dass gemalf fachtechnischer Stellungnahme der Unteren
Immissionsschutzbehtérde (AB 311.4) der Betrieb einer Kfz-Werkstatt mit dem Schutzanspruch
eines Dorfgebiets gut vereinbar ist. Durch die landwirtschaftliche Pragung der Umgebung ist anzu-
nehmen, dass der Hintergrundlarmpegel auf einem vergleichsweise hohen Niveau liegt, wodurch
die hinzukommenden Immissionen des geplanten Vorhabens weniger ins Gewicht fallen.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind in Abstimmung mit der Unteren Immissions-
schutzbehorde ggf. entsprechende Auflagen in den Genehmigungsbescheid zu tbernehmen, so
dass sichergestellt ist, dass keine schadliche Umwelteinwirkungen zu erwarten sind.

3. (Konfliktbewaltigung im BLP-Verfahren, nicht danach)

Im Sinne der notwendigen Konfliktbewaltigung, der stadtebaulichen Ordnung und der zu berlck-
sichtigenden Belange empfehlen wir die Aufstellung eines (evtl. einfachen) Bebauungsplanes, der
konkret den zuldssigen Rahmen der zulassigen Nutzungen, der kinftigen ErschlieBung und der
Ortseingriinung priuft und verbindlich regelt. Ein Verlagern der Priifung auf das nachgeordnete
Baugenehmigungsverfahren, wie es z.B. die textliche Festsetzung V.2 vorsieht, dirfte nicht zulas-
sig sein.

Abwéagung Markt Teisendorf

Da im Uberwiegenden Ortsteil von Weildorf eine Bebauung gemaf § 34 BauGB moglich ist, wird
im vorliegenden Einbeziehungsbereich, der Uberdies bereits zum Teil bebaut ist und nur kleinrau-
mige Ergadnzungen ermdglicht, ebenso keine Notwendigkeit flr weitergehende Regelung uber ei-
nen Bebauungsplan gesehen. Uniiberwindbare Konflikte sind nicht zu erwarten.

Die in V.2. getroffene Festsetzung zur Eingriffsregelung ist moglich und sinnvoll, da die Art und der
Umfang der Ausgleichsmafinahe unmittelbar vom kiinftigen Eingriff abhdngen. Dieser ist aber der-
zeit im Detail nicht bekannt und kommt erst im Zusammenhang mit der Baugenehmigung zum
Tragen. Auch gab es diesbeziiglich keine Bedenken von Seiten der Unteren Naturschutzbehérde

4. (Ortsrand und Baugestaltung)

Im Hinblick auf das relativ intakte Ortsbild von Weildorf waren ein paar Bestimmungen zur Bauge-
staltung, insbesondere hier am sidlichen Ortsrand, zweckmafig bzw. als zu berlicksichtigender
Belang nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB geboten.

Abwéagung Markt Teisendorf

Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 dirfen Einbeziehungssatzungen nur insoweit enthalten, als dies
absolut unerlasslich ist. Vielmehr sollen sich Bauvorhaben insbesondere hinsichtlich der Bauge-
staltung in den Bestand einfligen. Es ist daher davon auszugehen, dass das relativ intakte Ortsbild
von Weildorf auch kiinftig fortbestehen wird. Auf Festsetzungen zur Baugestaltung wird daher ver-
zichtet

Redaktionell:

5. (Rechtsstand BauGB)

In der Praambel sollte der Rechtsstand der jeweiligen Normen angegeben werden, um diesbezig-
lich Rechtsklarheit fur alle kiinftigen Leser bzw. Benutzer des Plans zu schaffen.

Abwé&gung Markt Teisendorf

Die Angabe des Rechtsstandes ist bei Satzungen nach 8§ 34 Abs.4 BauGB entbehrlich, da fur die
kinftige Bebauung im Innenbereich immer der aktuelle Stand gilt.

Auf eine Angabe des Rechtsstand des BauGB wird verzichtet.
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AB 321 Immissionsschutz
Es besteht kein Anlass fur Einwendungen, Bedenken oder Hinweise.

Abwagung Markt Teisendorf
Wird zur Kenntnis genommen.

AB 322 Wasserrecht-Bodenschutz-Altlasten

Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein ist zu beachten. Die betroffenen
Grundsticke sind nicht im Altlastenkataster erfasst. Mit den Ausfuhrungen im Entwurf des Bebau-
ungsplans besteht insoweit Einverstandnis.

Untere Denkmalschutzbehodrde

Die denkmalfachlichen Belange wurden in der Begriindung beachtet, daher bestehen von Seiten
der Unteren Denkmalschutzbehdrde keine Bedenken im Verfahren.

Abwéagung Markt Teisendorf
Wird zur Kenntnis genommen.

FB 33 Naturschutz

Es besteht kein Anlass fur Einwendungen, Bedenken oder Hinweise.
Abwéagung Markt Teisendorf

Wird zur Kenntnis genommen.

FB 23 Stral3enverkehrswesen

Zustandige Strafl3enverkehrsbehdrde ist die Gemeinde Teisendorf. Die oOrtliche Stra3enverkehrs-
behdrde ist am Verfahren zu beteiligen.

Abwéagung Markt Teisendorf

Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. Die Stral3enverkehrsbehtdrde wurde am Verfahren
beteiligt.

FB 41 Gesundheitswesen
Aus Sicht des Gesundheitsamtes verweisen wir auf die Schutzgebietsverordnung und die Stel-
lungnahme des Wasserwirtschaftsamtes.

Abwéagung Markt Teisendorf
Wird zur Kenntnis genommen. Die Vorgaben der Schutzgebietsverordnung sind einzuhalten. Da-
rauf wird im Plan hingewiesen.

Markt Teisendorf Stralenverkehrsbehtérde vom 03.11.2025

Durch die Bepflanzung sollte es zu keinen Einschrankungen der Sichtverhaltnisse der Ausfahrten
kommen. Zudem sollten die Baume wegen der RPS in Pflanzabstand von 4,5m zum Fahrbahnrand
gepflanzt werden. Allerdings ist die RPS fur Ortsverbindungsstraf3en nur eine Empfehlung.
Bezlglich der Unfallstatistik von der Pl Freilassing die Rickmeldung, dass seit 2020 lediglich Ab-
biegeunfalle, die im Zusammenhang mit der Kreuzung Weildorf/Horafing stehen, bekannt sind.

Abwéagung Bauamt Markt Teisendorf

In den Plan soll ein Hinweis aufgenommen werden, dass es durch die Pflanzung von Baumen zu
keinen Einschrankungen der Sichtverhaltnisse der Ausfahrten kommen sollte. Bd&ume sollten daher
einen Astansatz von mehr als 2,5 m aufweisen und es wird die Einhaltung eines Abstand von 4,5
m zum Fahrbahnrand empfohlen.

Regierung von Oberbayern vom 31.10.2025
die Regierung von Oberbayern gibt als héhere Landesplanungsbehérde zur o.g. Planung folgende
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Stellungnahme ab: Planung Der Markt Teisendorf beabsichtigt mit der Einbeziehungssatzung
,Weildorf-Sud“ die Umnutzung bestehender landwirtschaftlicher Gebdude sowie eine malivolle
bauliche Erganzung am sidlichen Ortsrand von Weildorf. Der Geltungsbereich umfasst ca. 0,67 ha
(FI.-Nrn. 25 und 31 Gem. Weildorf) und liegt tberwiegend im bestehenden Siedlungsgeflge. Ziel
ist die Sicherung und Weiterentwicklung der dorflich gepréagten Struktur unter Berlcksichtigung der
angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebe. Vorgesehen sind insbesondere die Umnutzung eines
ehemaligen Stalls und einer Maschinenhalle zu einer Kfz-Werkstatt mit Erweiterungsbau und
Hackschnitzelheizung. Im rechtsgultigen Flachennutzungsplan ist der Bereich der Einbeziehungs-
satzung als Dorfgebiet bzw. als sonstige Grunflache dargestellt.

Bewertung

Durch die Nachnutzung vorhandener Gebaude wird ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden
gefordert (vgl. LEP 3.1 G). Die vorgesehene Eingriinung am Ortsrand tragt zur Einbindung in das
Landschaftsbild und zum Erhalt der dorflichen Struktur bei. Der Geltungsbereich liegt innerhalb des
Trinkwasserschutzgebiets Zone Ill B. Gemal LEP 7.2.1 G soll darauf hingewirkt werden, dass das
Wasser seine Funktionen im Naturhaushalt auf Dauer erfullen kann. Die Versorgung der Bevolke-
rung mit einwandfreiem Trinkwasser soll gewahrleistet werden (vgl. RP 18 B IV 2.1 G). Die Belan-
ge des Trinkwasserschutzes sind daher im weiteren Verfahren mit dem Wasserwirtschaftsamt
Traunstein abzustimmen.

Ergebnis

Bei Berucksichtigung der Belange des Trinkwasserschutzes stehen die Erfordernisse der Raum-
ordnung der Einbeziehungssatzung ,Weildorf-Sid* nicht entgegen.

Abwéagung Markt Teisendorf

Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. Die Belange des Trinkwasserschutzes sind zu beach-
ten. Darauf wird im Plan hingewiesen. Die Erfordernisse der Raumordnung stehen somit nicht ent-
gegen.

Wasserwirtschaftsamt Traunstein vom 24.10.2025

1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4
BauGB auslosen

- entfallt -

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Malinahmen, die den o.g. Plan beriihren kdnnen, mit
Angabe des Sachstands

- entfallt

3. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im
Regelfall in der Abwagung nicht Gberwunden werden kdnnen (Lage im Wasserschutzgebiet / Heil-
guellenschutzgebiet bzw. Vorrang- und Vorbehaltsgebiet / Lage im vorlaufig gesicherten bzw. amt-
lich festgesetzten Uberschwemmungsgebiet bzw. im faktischen oder ermittelten Uberschwem-
mungsgebiet)

3.1 Lage im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet bzw. Vorrang- und Vorbehaltsgebiet
3.1.1 Einwendung

Das Planungsgebiet liegt in der Zone Ill B des Trinkwasserschutzgebiets ,Tiefenthal® (Gebiets-
kennzahl 2210814300035). Es sind die Auflagen der Schutzgebietsverordnung einzuhalten. Sofern
Ausnahmen davon beabsichtigt sind, bedirfen diese einer Ausnahmegenehmigung durch das
Landratsamt Berchtesgadener Land.

3.1.2 Rechtsgrundlagen

Verordnung des Landratsamtes Berchtesgadener Land Uber das Wasserschutzgebiet ,Wasser-
schutzgebietes Tiefenthal fir die Trinkwasserversorgung der Stadt Freilassing und des Zweckver-
bandes zur Wasserversorgung der Surgruppe® (Kennzahl: 2210814300035), zuletzt gedndert am
08.07.2003.

3.1.3 Maoglichkeiten der Uberwindung
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Die Verordnung des jeweiligen Wasserschutzgebietes regelt die Moglichkeiten der Uberwindung.
3.2 Lage im vorlaufig gesicherten / amtlich festgesetzten Uberschwemmungsgebiet

- entfallt -

3.3 Lage im faktischen / ermittelten Uberschwemmungsgebiet

- entfallt -

3.4 Kennzeichnung von Uberschwemmungsgebieten in der Bauleitplanung

- entfallt —

4 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zustandigkeit zu dem
0.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und ggf. Rechtsgrundlage

4.1 Grundwasser / Wasserversorgung

4.1.1 Grundwasser

Im Planungsbereich liegen uns keine Erkenntnisse tber Grundwasserstande vor.

Sollte nicht auszuschlieRen sein, dass in das Grundwasser eingegriffen wird, so ist im Vorfeld ab-
zuklaren, ob entsprechende wasserrechtliche Gestattungen erforderlich sind.

4.1.2 Wasserversorgung

Es bestehen keine Einwande zu den in den Unterlagen zu diesem Thema genannten wasserwirt-
schaftlichen Aussagen bzw. Festsetzungen. Dartber hinaus dirfen wir auf Folgendes hinweisen:
 Die ausreichende Eignung und der Umgriff des Wasserschutzgebietes sowie die ausreichende
Leistungsfahigkeit der ortlichen Versorgungsleitungen sind vom Versorgungstrager in eigener Zu-
standigkeit zu Uberprifen.

4.1.3 Lage im bzw. am Wasserschutzgebiet (z.B. AuRenbereichssatzungen):

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht erhdht jede weitere bauliche Verdichtung innerhalb eines Was-
serschutzgebietes immer mehr das Risiko fur schadliche Einflisse und geféhrdet somit zuneh-
mend dessen Schutzfahigkeit.

4.2  Oberflachengewasser/ Uberschwemmungssituation

4.2.1 Starkniederschlage

Starkniederschlage kénnen flachendeckend Uberall auftreten. Voraussichtlich werden solche Nie-
derschlage aufgrund der Klimaanderung an Haufigkeit und Intensitat weiter zunehmen.

Unter Punkt VI) Textliche Hinweise Nr. 6 wird auf die Thematik Starkregenereignisse und wild ab-
flieRendes Oberflachenwasser und in der Begriindung Nr. 7 eingegangen und es wird auf die Ge-
landesenke und den FlieBRweg gemal der ,Hinweiskarte Oberflachenabfluss und Sturzflut® im
Planbereich hingewiesen. Entsprechende hochwasserangepasste Bauweisen kénnen daher nur
dringend empfohlen werden.

4.2.2 Oberflachengewasser

Im geplanten ErschlieBungsbereich befinden sich keine Oberflachengewasser.

4.2.3 Lage im ermittelten Uberschwemmungsgebiet bei Extremhochwasser (HQextrem)

entfallt -

4.2.4 Lage im technisch vor Hochwasser geschiitzten Gebiet

entfallt -

4.3  Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigungspflicht (dazu zahlt auch gesammeltes Niederschlagswasser von befes-
tigten Flachen) liegt zunéachst bei der Kommune. Sie kann das ablehnen, wenn ,das Abwasser
wegen seiner Art oder Menge besser von demjenigen behandelt wird, bei dem es anfallt.“ (vgl.
dazu Art. 34 BayW@G). Zur Aufstellung der Einbeziehungssatzung ist von der Kommune nachzu-
weisen, wie das Niederschlagswasser auf den jeweiligen Grundstiicken ordnungsgemaf und un-
schadlich entsorgt werden kann, d. h. es ist nachzuweisen, dass eine Versickerung tatsachlich
erfolgen kann.

4.4  Altlastenverdachtsflachen

Der aktuelle Informationsstand zu potentiellen punktuellen Bodenverunreinigungen wie z.B. durch
Altlastenverdachtsflachen, Altstandorten, Altlasten ist stets beim Landratsamt Berchtesgadener
Land einzuholen.

4.5  Vorsorgender Bodenschutz

Der belebte Oberboden und ggf. kulturfahige Unterbdden sind zu schonen, getrennt abzutragen,
fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schitzen und mdoglichst wieder seiner/ihrer
Nutzung zuzufthren. Es wird eine max. Haufwerkshéhe von 2 m fiir Oberboden und maximal 3 m
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fur Unterboden und Untergrund empfohlen. Die Haufwerke dirfen nicht befahren werden.

Abwagung Markt Teisendorf

Zu 3:

Am Plan ist unter Pkt. VI. 4. bereits ein Hinweis auf die Einhaltung der Schutzgebietsverordnung
enthalten. Insofern ist davon auszugehen, dass durch das Vorhaben keine Beeintrachtigung ent-
steht.

Zu 4.
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. Entsprechende Hinweise sind im Plan bereits im We-
sentlichen enthalten.

Der Bereich ist bereits teilweise bebaut und an die Ortskanalisation im Trennsystem angeschlos-
sen. Von einer ausreichenden Leistungsfahigkeit der bestehenden Versorgungsleitungen wird
ausgegangen.

Das auf dem Rathausweg anfallende Niederschlagswasser wird Uber einen Regenwasserkanal
abgeleitet. Das Niederschlagswasser von den Privatgrundstiicken wird versickert. Dies ist auch,
sofern technisch maéglich, bei allen kiinftigen Bauten vorzusehen. Sollte sich im Rahmen kinftiger
Planungen herausstellen, dass eine vollstandige Versickerung nicht realisierbar ist, kann eine Ein-
leitung in den bestehenden Regenwasserkanal erfolgen.

Zweckverband Surgruppe vom 06.10.2025

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Surgruppe nimmt zur Einbeziehungssatzung ,Weil-
dorf — SUd*“ wie folgt Stellung.

Der Bereich Einbeziehungssatzung ,Weildorf — Std“ befindet sich im Wasserschutzgebiet Tiefent-
hal Zone IIIB", somit ist fir eine geplante Bebauung die Schutzgebietsverordnung vom 05.06.2000
(verdffentlicht 20.06.2000 Amtsblatt Nr. 25), vor allem die Punkte — Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen —, zu beachten.

Des Weiteren erhebt der Zweckverband keine Einwande.

Abwéagung Markt Teisendorf
Die Schutzgebietsverordnung ist beachtet. Es bestehen keine Einwéande.

Beschluss:
Der Bau- und Umweltausschuss beschliel3t die vorgenommene Abwagung sowie die Einbezie-
hungssatzung Weildorf Sud als Satzung.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0 Anwesend: 7

6 Bauleitplanung Markt Teisendorf, 1. Anderung Bebauungsplan RoR-
dorf West;
Abwagung wahrend der erneuten 6ffentlichen Auslegung und Beteili-
gung der Behotrden eingegangen Stellungnahme mit Satzungsbe-
schluss

Stellungnahmen / Abwagungen
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1. Bebauungsplan-Anderung ,, Rossdorf West*

In der Zeit vom 09. bis 30.12.2025 wurde die erneute Beteiligung der Offentlichkeit sowie die Betei-
ligung der Behérden durchgefinhrt.

Beteiligung der Offentlichkeit:

Wahrend der erneuten Beteiligung sind keine Stellungnahmen aus der Offentlichkeit eingegangen.
Beteiligung der Behodrden und Trager offentlicher Belange:

Es wurde nur das Landratsamt Berchtesgadener Land beteiligt.

Landratsamt Berchtesgadener Land
Schreiben vom 19.12.2025

2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zustandigkeit zu
dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und ggf. Rechts-
grundlage

FB 31 Planen, Bauen, Wohnen

1. (GR2 Bauparzelle 1 — Gemeinbedarfsflache Feuerwehrgeratehaus):

Festgesetzt wird eine max. zulassige GR2 von 715 gm. Damit verbunden ist eine abwei-
chende Zulassigkeit zur 50 %-Regelnorm des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO. Zugleich errechnet sich
bezogen auf die Baugrundstiicksflache von 870 gm eine zulassige GRZ von 0,82, was eine Uber-
schreitung der absoluten Kappungsgrenze von 0,8 nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO bedeuten
wuirde. Von Regelnormen abweichende Festsetzungen sollten regelmafig stadtebaulich begrindet
sein, die Kappungsgrenze zur Uberbaubaren Flache sollte grundsatzlich nicht Uberschritten wer-
den.

Abwagung:

Eine GRZ von 0,8 entspricht einem errechneten GR2-Wert von 696 gm. Dieser Wert ist in Abgleich
mit der vorliegenden Planung ausreichend.

Fiar die Parzelle 1 wird der Wert der GR2 von 715 auf 695 reduziert. Damit wird der absolute
Wert der Kappungsgrenze von 0,8 nach 8§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO nicht tberschritten.

2. (GR2 Bauparzelle WA 3):

Gegenstand der Anderung fiir Bauparzelle 3 ist eine Erhdhung der zulassigen GR2 von 240
gm auf neu 275 gm. Damit verbunden ist eine abweichende Zulassigkeit zur 50 %-Regelnorm des
8 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO. Von Regelnormen abweichende Festsetzungen sollten regelmafiig
stadtebaulich begriindet sein, nicht durch einen Einzelbauwunsch.

Abwagung:

Es ist richtig, dass der festgesetzte Wert die 50%-Regelung des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO (ber-
steigt. Auf 8 17 BauNVO wird verwiesen. Dieser nennt Orientierungswerte fur die einzelnen Bau-
gebiete. Der Orientierungswert fur ein allgemeines Wohngebiet liegt bei 0,4. Mit einer mdglichen
Uberschreitung von 50 % liegt dieser bei 0,6.

Der festgesetzte Wert fir die GR2 von 275 gm liegt nur knapp tber dem Orientierungswert von
GRZ 0,4 (= 266 qm), aber weit unter dem moglichen 50%tigen Uberschreitungswert.

Auf die Notwendigkeit der Anhebung des GR2-Wertes geht die Begrindung bereits auf Seite 6,
Pkt. 5.3, Abs. 2, letzter Satz ein.
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3. (Baulinie fir Garagen — Bauparzelle WA 3):

Die planliche Festsetzung ,Baulinie - Garagen® fur die Garagenflache ist festsetzungsmethodisch
nicht korrekt, fir Garagen und Nebenanlagen ist keine ,Baulinie“ nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB,
sondern regelmalRig das sonstige Planzeichen Nr. 15.3 der PlanzV fiir Flachen nach § 9 Abs. 1 Nr.
4 BauGB mit entsprechender Bezeichnung ,Umgrenzung von Flachen fur Garagen® zu verwenden.
Da es sich lediglich um eine Flache von ca. 33 m2 handelt, ist nicht ersichtlich, warum die Topo-
graphie des Gelandes hier die Festsetzung einer Baulinie zwingend erforderlich macht und Plan-
zeichen Nr. 15.3 nicht genutzt werden konnte, zumal die Flache bereits den stadtebaulichen Zielen
des Marktes entsprechend bebaut ist.

Abwagung:

Bereits in der letzten Auslegung wurde hierzu wie folgt Stellung genommen:

Die Festsetzung einer Baulinie begriindet sich aus der Topographie des Geldndes und ist daher
stadtebaulich notwendig. So begriindet sich auch die Verwendung des Planzeichens 3.4 der
PlanzV. Fur das gesamte Baugebiet ist eine Zuordnung zur Topografie zwingend notwendig. Die
schlief3t somit auch die Festlegung einer Baulinie mit ein.

4. (Grunflachen):

Bei den festgesetzten ,6ffentlichen Grinflachen® handelt es sich faktisch um kinftiges Stralenbe-
gleitgriin. StraBenbegleitgriin ist regelmaiig keine eigenstandige offentliche Grinflache i.S. des §
9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, sondern ublicherweise Bestandteil des offentlichen Straenraums und
festsetzungsmethodisch der StraRenverkehrsflache nach 8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB zuzuschlagen.
Die festzusetzende StralRenbegrenzungslinie schliel3t Fahrbahn und auch Straf3enbegleitgriin mit
ein, letzteres kann hinweislich griuin dargestellt werden.

Abwagung:
Gemal Aussage des Landratsamtes wird auf die Festlegung des Stral3enbegleitgriins verzichtet
und die gesamte Flache als StralRenverkehrsflache geman § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB dargestellt.

5 (Eingrinung):
Das Orts- und Landschaftsbild sollte berlicksichtigt werden (Belang 8 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB):
Durch geeignete Festsetzungen sollte eine wirksame Eingriinung gesichert werden.

Abwagung:

Bereits in der letzten Auslegung wurde hierzu wie folgt Stellung genommen:

Aufgrund der Forderung des Landratsamtes Berchtesgadener Land, die StraRenverkehrsflache zu
verbreitern, steht flr eine Ortsrandeingriinung mit Strduchern und / oder Baumen auf dem Flur-
stuck Nr. 329 keine ausreichende Flache mehr zur Verfiigung.

Der Erwerb von zusatzlicher Flache auf dem benachbarten Flurstiick-Nr. 328 ist nach Ruck-
sprache des Marktes mit der Eigentiimerin nicht méglich. Den Abschluss dieser Siedlungsstruktur
bildet somit das Flurstiick Nr. 329 als Gemeindeverbindungsstrale.

Redaktionell:

6. (Verfahrensnorm):

In der Begrindung auf S. 2 (unter 2.1) ist 8§ 30 BauGB als Verfahrensnorm mit aufgefiihrt. Diese ist
jedoch eine Zulassigkeitsnorm und daher zu streichen. Auf S. 3 (unter 2.2.2) fehlt § 4a Abs. 3

BauGB als Norm fir die erneute Beteiligung, diese ist noch zu ergénzen.

Abwégung:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und redaktionell umgesetzt.
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7. (Verfahrensvermerke):
Im Plan stimmt in den Verfahrensvermerken bei Nr. 3 das Datum der Auslegungszeit nicht. Bei
Nrn. 4 und 5 ist (wie auch in der Begrindung) § 4a Abs. 3 BauGB noch zu ergéanzen.

Abwagung:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und redaktionell umgesetzt.

8. (Anschreiben):
In Anschreiben auf S. 2 (Abs. 4 letzter Satz) ist zu lesen: ,Die Aufstellung erfolgt im Verfahren im
Regelverfahren." Das ist nicht korrekt.

Abwagung:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zusammenfassende Abwagung:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und entsprechend den Stellungnahmen des Planers
bertcksichtig.

Beschluss:
Der Bau- und Umweltausschuss beschlie3t die vorgenommene Abwagung. Der Bau- und Umwelt-
ausschuss beschlie3t den Bebauungsplan 1. Anderung ,RoRdorf West* als Satzung.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0 Anwesend: 7

7 Antrag auf Vorbescheid zum Anbau an das bestehende Wohnhaus mit
Erweiterung auf zwei Wohneinheiten und Neubau einer Doppelgarage
in Holzfeld Riickstetten;

Beschluss zur Zustimmung

Fur das Grundstick Holzfeld 17 in Rickstetten Flur Nr. 646/14 Gemarkung Ruckstetten wird eine
Bauvoranfrage zum Anbau an das bestehende Wohnhaus mit Erweiterung auf zwei Wohneinhei-
ten und Neubau einer Doppelgarage gestellt. Das Grundstiick befindet sich Uberwiegend im In-
nenbereich, der westliche Teil im AuRRenbereich. Der geplante Anbau an das Gebéaude befindet
sich noch im Innenbereich. Im Flachennutzungsplan ist dieser Bereich als WA ,Allgemeines
Wohngebiet* dargestellt. Die Flache befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans.
Die Beurteilung erfolgt gemafl § 34 BauGB, wonach Vorhaben zuléssig sind, wenn sich diese in
die ndhere Umgebung einfliigen und die Erschlie3ung gesichert ist.

Mit der geplanten Erweiterung werden die Anforderungen erfillt. Die ErschlieBung ist gesichert
und das Vorhaben figt sich in die Umgebung ein. Das gemeindliche Einvernehmen kann herge-
stellt werden.

Beschluss:

Das gemeindliche Einvernehmen wird hergestellt bzw. die Zustimmung zu dem Vorhaben in Aus-
sicht gestellt.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0 Anwesend: 7
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8 Antrag auf Vorbescheid zum Teilrickbau und Ersatzneubau des
Wohngebaudes in Schwarzenberg Neukirchen;
Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens

Fir das Grundstiick Schwarzenberg 1 in Neukirchen wird ein Antrag auf Vorbescheid zum Tell-
rickbau und Ersatzneubau des Wohngebaudes gestellt. Das Geb&ude befindet sich planungs-
rechtlich im Auf3enbereich. Die Beurteilung flr den Ersatzbau im AulRenbereich erfolgt nach § 35
Abs. 4 Nr. 2 BauGB.

Das Gebaude wurde zulassigerweise errichtet. Entsprechende Baugenehmigungen liegen vor.
Gemal Bestatigung Planungsbiro weist das Gebaude erhebliche Mangel auf.

Weitere Voraussetzung fir den Ersatzbau ist, dass das Geb&ude von der Familie bewohnt war und
auch kinftig durch die Familie selbst genutzt wird. Unter der Voraussetzung, dass diese Vorgabe
erfullt werden kann das gemeindliche Einvernehmen hergestellt werden.

Beschluss:
Unter der Voraussetzung der Erflllung des § 35 Abs. 2 Buchst. D BauGB kann das gemeindliche
Einvernehmen hergestellt werden.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0 Anwesend: 7

9 Bauantrag zum Anbau und Erweiterung des bestehenden Stallgebau-
des um Freiauslauf, Krankenbox, und Trockensteher-Bereich fir mehr
Tierwohl in RofRdorf;

Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens

Fur das Grundstick Rof3dorf 11 und 13 Gemarkung Rol3dorf wird ein Antrag auf Anbau und Erwei-
terung des bestehenden Stallgebaudes um Freiauslauf, Krankenbox, und Trockensteher-Bereich
fur mehr Tierwohl gestellt.

Das Grundstick befindet sich im Geltungsbereich der Ortsabrundungssatzung Rol3dorf. Im Fla-
chennutzungsplan ist das Gebiet als MD Dorfgebiet dargestellt, wonach die Erweiterung einer
Landwirtschaft grundséatzlich zul&ssig ist.

Da sich die geplante Erweiterung teilweise in Bereich der Anbaubeschrankungszone liegt, ist das
staatliche Bauamt am Verfahren zu beteiligen.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wird hergestellt

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0 Anwesend: 7

10 Bauantrag auf Errichtung eines teilweise tberdachten Wellness - Frei-
zeitbereichs am Dechantshof Teisendorf;
Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens

Fir das Grundstiick Dechanshof 3 in Teisendorf wird die Erweiterung zur Errichtung eines teilwei-
se Uberdachten Wellness Freizeitbereichs beantragt. Das Gebiet ist im FlAchennutzungsplan als
Sondergebiet Familienkolping Hotel dargestellt. Aul3erdem liegt das Gebiet im Geltungsbereich der
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Klarstellungssatzung Dechantshof. Die Beurteilung richtet sich demnach nach § 34 BauGB.

Im Innenbereich sind Vorhaben zulassig die sich in die Umgebung einfliigen. Bei den beantragten
Vorhaben handelt es sich um eine geringe Erweiterung eines bestehenden Hotelbetriebs. Das
Vorhaben ist zulassig.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wird hergestellt.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0 Anwesend: 7

11 Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung einer Garage Am Stau-
fenblick Ruckstetten;
Genehmigung

Fir das Grundstuck Fl. Nr. 645/7 Gemarkung Ruckstetten Am Staufenblick wird ein Antrag auf
isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans ,Ruickstetten I“ zur Errichtung ei-
ner Garage mit Keller gestellt. Gemal den Bebauungsplan sind Garagen in den Bauflachen zu
errichten. Fur eine sinnvolle Nutzung des Grundstiicks wird beantragt, die Garage an die Ostliche
Grundstiicksgrenze zu verschieben.

Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich grundsatzlich um ein verfahrensfreies Vorhaben
nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) BayBO.

Beschluss:
Dem Antrag auf isolierte Befreiung der Errichtung der Garage wird zugestimmit.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0 Anwesend: 7

12 Bekanntgaben, Winsche und Antrage

12.1 Beschilderung Busbucht Poststr./ Lindenallee

Bauausschussmitglied Markus Putzhammer bittet um Rickmeldung beziglich der Beschilderung
der Busbucht in der Lindenallee gegeniber der Raiffeisenbank. Laut Auskunft von Ersten Birger-
meister Gasser wird die Busbucht nur zu Schulzeiten bendtigt. Eine entsprechende Beschilderung
wird angebracht.
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Erster Burgermeister Thomas Gasser schlief3t um 18:15 Uhr die oOffentliche Sitzung des Bau- und
Umweltausschusses.

AnschlieRend findet eine nichtdffentliche Sitzung statt.

Thomas Gasser Marianna Baumgartner
Erster Burgermeister Schriftfihrung

Offentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 19.01.2026 Seite 19



	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	BM_Text4
	SMC_BM_SNFUNK
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_TEXT2
	Betreff
	Vorlage
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

